
 
 

Antrag an den Zentralen Ethikausschuss der Freien Universität Berlin 
zur Erstellung eines Ethikvotums 

Bitte beachten Sie, dass die Erstellung eines Ethikvotums ca. 8 Wochen in Anspruch nehmen wird! 
 
Der Zentrale Ethikausschuss nimmt keine datenschutzrechtliche Prüfung Ihres Forschungsvorhabens 
vor. Mit der Einreichung bestätigen Sie, dass im Projekt 

keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden ODER 

falls personenbezogene Daten (Informationen, die eine Person identifizieren oder identifizierbar 
machen, z.B. Name, Kontaktdaten, IP-Adresse) verarbeitet werden, sichergestellt wird, dass bei 
der Durchführung des Projekts die einschlägigen datenschutzrechtlichen Anforderungen 
insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
(https://www.bmj.de/DE/Themen/FokusThemen/DSGVO/DSVGO_node.html) eingehalten 
werden. Insbesondere  

• muss eine Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung, Vertrag, gesetzliche Regelung) für die 
Datenverarbeitung vorliegen, 

• müssen die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen über die Datenverarbeitung 
informiert werden, 

• muss gewährleistet sein, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen angemessen geschützt werden und 

• muss eine nachvollziehbare Dokumentation der Datenverarbeitung erstellt worden sein. 

Zu Beratungszwecken bzw. für eine datenschutzrechtliche Prüfung Ihres Projektes wenden Sie sich 
bei Bedarf bitte an den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Freien Universität Berlin. 

 
1  Angaben zum Projekt  
1.1  Projektleiter/in 

 

1.2  Fachbereich und Institut 

 

1.3  Projekttitel 

 

 

 

1.4  ggf. Angaben zum Förderformat des Projekts 

 

 

1.5  Das Projekt 

  befindet sich in der Antragsphase, ggf. Aktenzeichen: 

  wird bereits durchgeführt, ggf. Aktenzeichen: 

 

1.6  Wurde für dieses Projekt bereits bei einer anderen Ethikkommission ein Antrag  

 auf Begutachtung gestellt? 

  Nein. 

  Ja, bei 

https://www.bmj.de/DE/Themen/FokusThemen/DSGVO/DSVGO_node.html
https://www.fu-berlin.de/einrichtungen/interessenvertretungen/datenschutz/dahlem/index.html


 
 
 

2  Angaben zum Ethikvotum 

2.1  Warum ist ein Ethikvotum erforderlich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Adressat und Anschrift des Empfängers des Ethikvotums 

 

 

 

 

 

2.3  Sprache des Ethikvotums 

  Deutsch 

  Englisch 

 

2.4  Etwaige Frist für das Ethikvotum 

 

2.5  ggf. Vorgaben zur erforderlichen Form des Ethikvotums 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3  Anlagen 

Verpflichtend: 

 Projektbeschreibung mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftsethisch 
 relevanten Arbeiten, Versuche bzw. Fragestellungen  
 (in deutscher oder englischer Sprache) 

 Kurze laienverständliche Zusammenfassung des Projekts  
 (in deutscher oder englischer Sprache) 

 Studieninformation und Einverständniserklärung(en) (nur bei Befragungen) 

Optional: 

(Zutreffendes bitte markieren!) 

Auflagen und Anforderungen an das Ethikvotum (Ethics Deliverables,  
Ethics Screening Report, Korrespondenz, etc.) 

 Incidental Finding Policy 

 Ausführungen zur Vermeidung von Risiken für Projektmitarbeiter/innen 

 Ausführungen zum Umgang mit Daten aus Drittstaaten (Partizipation an 
 Veröffentlichungen, faire Teilhabe an der Nutzung, Ausfuhrgenehmigungen) 

Freigabe der geplanten Versuche/Umfragen/Experimente durch zuständige   
Behörden bzw. Institutionen im In- oder Ausland 

 

 

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift Projektleiter/in 
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